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RS OGH 1978/12/19 4Ob392/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1978

Norm

ZPO §235 B

ZPO §411 Ca

ZPO §411 Abs1 G

ZPO §419 A

Rechtssatz

Durch den abändernden Beschluß des Berufungsgerichtes wird die vom Erstgericht zugelassene Parteiänderung zur

Gänze - also auch hinsichtlich des im übrigen unangefochten gebliebenen Ausspruches, (hier: über die Abweisung des

Zahlungsbegehrens) - beseitigt. Die im Ersturteil angeführte Bezeichnung der klagenden Partei ist zur Klarstellung der

tatsächlichen Rechtslage von Amts wegen richtigzustellen.
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